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1. Allgemeine Grundlagen

1�1 Rechtliche Grundlagen
Aus dem Grundgesetz in Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 folgt, dass niemand 
seiner Behinderung wegen benachteiligt werden darf. Behindertenspezi-
fische Regelungen sind folglich notwendig in allen Lebensbereichen; ent-
sprechend finden sich in den Gesetzen zahlreiche Regelungen zum Schutz 
der Rechtsposition von Menschen mit Behinderung, so zum Beispiel im 
Sozialrecht und im Steuerrecht.

Eine der Erscheinungsformen des Nachteilsausgleichs für Menschen mit 
Behinderung und erklärtes Ziel der Sozialpolitik ist die dauerhafte berufli-
che Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Für solche Integrationsprojek-
te, die begrifflich in § 132 SGB IX geregelt sind, wurden Fördermöglichkei-
ten geschaffen, die es gerade gewerblichen Unternehmen ermöglichen 
sollen, Arbeitsplätze für Menschen mit signifikanten Behinderungen zu 
schaffen. Rechtlich ist diese Form der Beschäftigung für schwerbehinderte 
Menschen zwar dem allgemeinen Arbeitsmarkt zuzurechnen, faktisch 
stellt sie aber eine Brücke zwischen den Werkstätten für behinderte Men-
schen (WfbM) und dem allgemeinen Arbeitsmarkt dar. Integrationsprojek-
te können grundsätzlich in allen wirtschaftlichen Bereichen tätig sein, die 
betriebswirtschaftlichen Erfolg versprechen.

1�2 Aufgaben der Integrationsprojekte
Ziel der Integrationsprojekte ist es, Menschen mit Behinderungen auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt zu beschäftigen, deren Teilhabe an einer sons-
tigen Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufgrund von Art 
oder Schwere ihrer Behinderung oder wegen sonstiger Umstände voraus-
sichtlich auf besondere Schwierigkeiten stößt, und zwar trotz Ausschöp-
fens aller Fördermöglichkeiten und trotz des Einsatzes von Integrations-
fachdiensten. Integrationsprojekte bieten schwerbehinderten Menschen 
Beschäftigung und arbeitsbegleitende Betreuung (§ 133 SGB IX) in Form 
einer fachlichen und psychosozialen Betreuung an; soweit erforderlich 
umfasst dies auch Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung oder die 
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Gelegenheit zur Teilnahme an entsprechenden außerbetrieblichen Maß-
nahmen. Weiter unterstützen Integrationsprojekte schwerbehinderte Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen bei der Vermittlung in eine sonstige Be-
schäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und bieten vorbereitende 
Maßnahmen für eine Beschäftigung in einem Integrationsprojekt an.

Integrationsprojekte beschäftigen mindestens zu 25  Prozent schwerbe-
hinderte Menschen des Personenkreises des § 132 SGB IX. Ihr Anteil soll 
aber 50 Prozent nicht übersteigen.

1�3 Organisationsformen von Integrationsprojekten
Integrationsprojekte können als Körperschaft oder Teil einer Körperschaft 
alternativ wie folgt organisiert sein:
•  Integrationsunternehmen als rechtlich und wirtschaftlich selbständige 

Unternehmen
•  Integrationsbetriebe als unternehmensinterne oder von öffentlichen 

Arbeitgebern geführte Betriebe
•  Integrationsabteilungen als unternehmensinterne oder von öffentli-

chen Arbeitgebern geführte Abteilungen

§ 132 SGB IX

rechtlich und wirt- unternehmensinterne unternehmensinterne 
schaftlich selbständige oder von öffentlichen oder von öffentlichen 
Unternehmen Arbeitgebern geführte Arbeitgebern geführte 

Betriebe Abteilungen

Integrationsunternehmen Integrationsbetrieb Integrationsabteilung

Ziel: Beschäftigung schwerbehinderter Menschen (mindestens 25 Prozent der Be-
schäftigten, in der Regel nicht mehr als 50  Prozent) auf dem allgemeinen Arbeits-
markt, deren Teilhabe an einer sonstigen Beschäftigung voraussichtlich auf beson-
dere Schwierigkeiten stößt.
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1�4 Beruflich besonders betroffene Menschen mit 
 Schwerbehinderung im Sinne des § 132 SGB IX
Der Aussagegehalt des § 132 SGB IX ist auch verbindlich für die steuerli-
che Würdigung der Integrationsprojekte, weil § 68 Nummer 3. c) AO Be-
zug auf die Vorgaben des § 132 SGB IX nimmt. Eine Schwerbehinderung 
im Sinne des § 132 SGB IX setzt einen Grad der Behinderung von mindes-
tens 50 Prozent voraus. Schwerbehinderten Menschen sind gleichgestellt
•  Jugendliche und junge Erwachsene während einer Zeit der Berufsaus-

bildung, auch wenn der Grad der Behinderung weniger als 30 Prozent 
beträgt oder ein Grad der Behinderung nicht festgestellt ist.

•  Menschen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50 Pro-
zent, aber wenigstens 30 Prozent, wenn sie infolge ihrer Behinderung 
ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht erlangen 
oder nicht beibehalten können.

Der Nachweis der Behinderung wird hier durch eine Stellungnahme der 
Agentur für Arbeit beziehungsweise durch einen Bescheid über Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 68 Absatz 4 SGB IX erbracht.

Integrationsprojekte sollen nach § 132 Absatz 2 SGB IX insbesondere be-
ruflich besonders betroffene Gruppen von schwerbehinderten Menschen 
beschäftigen und auch qualifizieren. Dazu zählen:
•  Schwerbehinderte Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung 

oder einer schweren Körper-, Sinnes- oder Mehrfachbehinderung. Da-
bei muss sich die Behinderung für eine Tätigkeit auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt außerhalb eines Integrationsprojektes besonders nachtei-
lig auswirken.

•  Schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter Vorbereitung in 
einer Werkstatt für behinderte Menschen oder in einer psychiatrischen 
Einrichtung für einen Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in 
Betracht kommen.

•  Schwerbehinderte Abgänger und Abgängerinnen von Förderschulen mit 
der Aussicht auf eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.
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Zur Frage der Zugehörigkeit zum Personenkreis des § 132 SGB IX hat die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorge-
stellen eine Arbeitshilfe vorgelegt (BIH 2010, Arbeitshilfe zur Prüfung der 
Zielgruppenzugehörigkeit nach § 132 SGB IX).

1�5 Förderung von Integrationsprojekten
1�5�1 Investive Förderung
Finanziell gefördert werden Integrationsprojekte vorwiegend aus Mitteln 
der Ausgleichsabgabe. Dabei handelt es sich um eine Abgabe, die gemäß 
§ 77 SGB IX von bestimmten Arbeitgebern zu entrichten ist, wenn sie 
Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen nicht besetzen. Inte-
grationsprojekte können gemäß § 134 SGB IX Leistungen für Aufbau, 
 Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich einer be-
triebswirtschaftlichen Beratung und für besonderen Aufwand erhalten. 
Gefördert werden zum Beispiel Investitionskosten für die Einrichtung von 
Arbeitsräumen und die Anschaffung von Maschinen, EDV-Ausstattungen 
oder sonstige Betriebsmittel. Die Förderungshöhe richtet sich nach dem 
Anteil der schwerbehinderten Beschäftigten und wird zum Teil als Zu-
schuss, zum Teil als Darlehen gewährt.

Die Zuständigkeit für die Förderung der Integrationsprojekte aus den 
 Mitteln der Ausgleichsabgabe liegt bei den Integrationsämtern der ein-
zelnen Bundesländer. Die Förderung von Integrationsprojekten dem 
Grunde nach sowie Art und Umfang der Förderung und ihre regionale 
Verteilung stehen im Ermessen der Integrationsämter.

1�5�2 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben
Neben der besonderen Förderung für Integrationsprojekte gemäß § 134 
SGB IX besteht die Möglichkeit der Förderung von begleitender Hilfe im 
Arbeitsleben. Im Hinblick darauf kann das Integrationsamt den schwerbe-
hinderten Menschen aus den zur Verfügung stehenden Mitteln Geldleis-
tungen wie folgt zahlen (§ 102 Absatz 3 Seite 1 SGB IX): 
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• für technische Arbeitshilfen,
• zum Erreichen des Arbeitsplatzes,
• zur Gründung und Erhaltung der selbstständigen beruflichen Existenz,
•  zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behindertengerech-

ten Wohnung,
•  zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung berufli-

cher Kenntnisse
• und in besonderen Lebenslagen.

In Bezug auf die Arbeitgeber können entsprechende Mittel für begleiten-
de Hilfe wie folgt bereitgestellt werden (§ 102 Absatz 3 Seite 2 SGB IX):
•  zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungs-

plätzen für schwerbehinderte Menschen,
•  für Zuschüsse zu Gebühren, insbesondere Prüfungsgebühren, bei der 

Berufsausbildung besonders betroffener schwerbehinderter Jugendli-
cher und junger Erwachsener,

•  für Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Berufsausbildung behin-
derter Jugendlicher und junger Erwachsener, die für die Zeit der Berufs-
ausbildung schwerbehinderten Menschen nach § 68 Absatz 4 SGB IX 
gleichgestellt worden sind,

•  für Prämien zur Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments,

•  für außergewöhnliche Belastungen, die mit der Beschäftigung schwer-
behinderter Menschen im Sinne des § 72 Absatz 1 Nummer 1 a bis d 
SGB IX, von schwerbehinderten Menschen im Anschluss an eine Be-
schäftigung in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen 
oder im Sinne des § 75 Absatz 2 SGB IX verbunden sind, vor allem, 
wenn ohne diese Leistungen das Beschäftigungsverhältnis gefährdet 
wäre. 
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1�5�3 Weitere Fördermöglichkeiten
Weitere Fördermöglichkeiten wie der Anspruch auf Übernahme der Kos-
ten einer Berufsbegleitung oder einer notwendigen Arbeitsassistenz 
(§ 102 Absatz 4 beziehungsweise Absatz 5 SGB IX) oder Eingliederungs-
zuschüsse der Agentur für Arbeit nach § 219 SGB III sind davon unberührt. 

Darüber hinaus ist eine Unterstützung durch weitere Zuschussgeber wie 
Jobcenter oder Rehaträger möglich. Gemeinnützige Unternehmen kön-
nen zudem Mittel von Stiftungen wie der Aktion Mensch erhalten.
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2. Besteuerungsgrundlagen

2�1 Einbettung der Integrationsbetriebe in das 
 Gemeinnützigkeitsrecht
Die Zielsetzung der Integrationsprojekte ist teilweise von gemeinnütziger 
Natur. Als gemeinnützig wird eine Tätigkeit verstanden, die es zum Ziel 
hat, das allgemeine Wohl zu fördern. Die Anerkennung der Gemeinnüt-
zigkeit für steuerliche Zwecke hängt davon ab, dass die entsprechenden 
Voraussetzungen der Abgabenordnung erfüllt werden:
•  Die Körperschaft muss gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwe-

cke verfolgen.
•  Die steuerbegünstigten Zwecke müssen selbstlos, ausschließlich und 

unmittelbar verfolgt werden.
•  Sie müssen in der Satzungs- oder im Gesellschaftsvertrag klar und ein-

deutig verankert sein und
•  die tatsächliche Geschäftsführung muss den Satzungs- oder Gesell-

schaftsvertragsbestimmungen entsprechen.

2�1�1 Gemeinnützige Zwecke
In der Gesetzgebung wird unter gemeinnützigen Zwecken die Förderung 
der Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet ver-
standen. Diese muss selbstlos, das heißt nicht zu Erwerbszwecken durch-
geführt werden. Die Förderung der Allgemeinheit ist wiederum gegeben, 
wenn der Kreis der Personen, dem die Förderung zugute kommt, nicht 
fest abgeschlossen ist. Deshalb darf die Förderung nicht davon abhängen, 
dass die geförderten Personen beispielsweise nur einer bestimmten Fami-
lie oder der Belegschaft eines Unternehmens zugehören. Der begünstigte 
Personenkreis darf – etwa als Folge seiner Abgrenzung nach räumlichen 
oder beruflichen Merkmalen – nicht dauernd nur klein sein.

2�1�2 Mildtätige Zwecke
Eine Körperschaft verfolgt dann mildtätige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit 
darauf gerichtet ist, Personen selbstlos zu unterstützen,



11

•  die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf 
die Hilfe anderer angewiesen sind oder

• die unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten der Hilfe bedürfen.

Ist ein Mensch aufgrund seines körperlichen, geistigen oder seelischen Zu-
stands auf die Hilfe anderer angewiesen, darf er ohne Rücksicht auf die 
wirtschaftliche Unterstützungsbedürftigkeit gefördert werden.

Integrationsprojekte verfolgen damit sowohl gemeinnützige als auch 
mildtätige Zwecke, da ihre Tätigkeit auf die selbstlose Unterstützung kör-
perlich, geistig oder seelisch hilfsbedürftiger Menschen ausgerichtet ist.

Im Übrigen sind bei der dezidierten vertraglichen Festlegung der Sat-
zungszwecke die Vorgaben der Mustersatzung nach § 60 der Abgaben-
ordnung zu beachten.

2�2 Selbstlosigkeit
Selbstlosigkeit ist eine der Kernvoraussetzungen für die Gewährung einer 
Steuervergünstigung im Hinblick auf gemeinnützige Zwecke. An der 
Selbstlosigkeit fehlt es, wenn in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke 
(zum Beispiel gewerbliche oder sonstige Gewerbszwecke) verfolgt wer-
den. Das bedeutet für die Integrationsprojekte, dass die steuerbegünstig-
ten Tätigkeiten – also die Unterstützung des bedürftigen Menschen – der 
Hauptzweck des Integrationsprojektes sein müssen. Stellen dagegen die 
erwerbswirtschaftliche Zwecke den Hauptzweck dar, kann dies dazu füh-
ren, dass die Gemeinnützigkeit des Integrationsprojektes aberkannt wird. 
Die gewerblichen oder sonstigen Erwerbszwecke dürfen lediglich zur Mit-
telbeschaffung durchgeführt werden und sollten einen inhaltlichen Bezug 
zu den steuerbegünstigten Zwecken aufweisen. Unter dieser Vorausset-
zung kann eine steuerbegünstigte Gesellschaft neben ihren steuerbe-
günstigten Zwecken auch am wirtschaftlichen Verkehr teilnehmen. Des-
halb ist zwischen den sogenannten (steuerpflichtigen) wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieben einer gemeinnützigen Gesellschaft und ihren Zweck-
betrieben zu unterscheiden. Darunter versteht man einen Betrieb, der 
letztlich nur den Zweck hat, die gemeinnützige Tätigkeit zu unterstützen, 
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insofern geduldet wird und der Anerkennung der Gemeinnützigkeit nicht 
abträglich ist.

2�3 Mittelverwendung
Darüber hinaus dürfen alle Mittel der Körperschaft nur für die satzungs-
mäßigen Zwecke verwendet werden. Unter Mittel sind dabei sämtliche 
Vermögensverhältnisse der Körperschaft zu verstehen. Das sind nicht nur 
Einnahmen aller Art wie zum Beispiel Spenden, Pensionserträge, Gewinne 
aus Zweckbetrieben und steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieben, sondern auch das Vermögen des Integrationsprojektes. Die Ver-
wendung dieser Mittel im ideellen Bereich und im Zweckbetriebsbereich 
ist uneingeschränkt möglich, Verluste in diesen beiden Bereichen sind ge-
meinnützigkeitsunschädlich. Verluste im Bereich der Vermögensverwal-
tung und der steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe dage-
gen dürfen grundsätzlich nicht mit gemeinnützigkeitsrechtlich gebundenen 
Mitteln ausgeglichen werden, da sonst von der Finanzverwaltung eine 
gemeinnützigkeitsschädliche Mittelfehlverwendung unterstellt wird.

Die gemeinnützige Vermögensbildung muss endgültig sein, das heißt 
auch bei Auflösung der steuerbegünstigten Körperschaft oder bei Aufhe-
bung der Gemeinnützigkeit sind die Mittel nach wie vor für steuerbegüns-
tigte Zwecke zu verwenden. Verbleibende Mittel müssen einer anderen 
steuerbegünstigten Körperschaft übertragen werden. Daneben müssen 
die Mittel, von wenigen Ausnahmen abgesehen, auch zeitnah verwendet 
werden.

Grundsätzlich müssen alle Mittel der steuerbegünstigten Körperschaft 
spätestens in dem Jahr, welches auf die Vereinnahmung der Mittel erfolgt, 
zu gemeinnützigen, satzungsmäßigen Zwecken verwendet werden.

2�4 Ausschließlichkeit
Auch das Gebot der Ausschließlichkeit ist eine der Grundvoraussetzungen 
der Gemeinnützigkeit. Sie gibt vor, dass eine Körperschaft nur ihre steuer-
begünstigten satzungsmäßigen Zwecke verfolgt. Daraus folgt, dass die 
Satzung lediglich steuerbegünstigte Zwecke vorsehen darf. Es ist deshalb 
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grundsätzlich nicht zulässig, (steuerpflichtige) wirtschaftliche Geschäfts-
betriebe in die satzungsmäßigen oder gesellschaftsvertraglichen Zwecke 
aufzunehmen. Das Gebot der Ausschließlichkeit bezieht sich auf die ei-
gentliche Zielsetzung der gemeinnützigen Körperschaft. Es bedeutet 
nicht, dass überhaupt keine steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betriebe gegründet werden dürfen. Jedoch dürfen diese ausschließlich als 
Mittelbeschaffungsbetriebe dienen, um damit die ideellen Zwecke zu er-
möglichen. Grundsätzlich dürfen mehrere steuerbegünstigte Zwecke ne-
beneinander verfolgt werden, die jedoch sämtlich satzungsmäßige Zwe-
cke sein müssen. Sollten deshalb die steuerbegünstigten Aktivitäten über 
den bisher bestehenden Satzungszweck hinaus ausgedehnt werden, ist 
eine Satzungsänderung erforderlich, die dann den formalen Vorausset-
zungen der Abgabenordnung entsprechen muss.

2�5 Unmittelbarkeit
Darüber hinaus hat eine Körperschaft ihre steuerbegünstigten satzungs-
mäßigen Zwecke unmittelbar zu verfolgen. Dies ist der Fall, wenn sie die-
se Zwecke selbst verwirklicht. Sie kann zur Erfüllung ihrer Zwecke auch 
Hilfspersonen einschalten – dann muss dies nach den rechtlichen und tat-
sächlichen Beziehungen aber so ausgestaltet werden, dass die steuerbe-
günstigte Körperschaft gegenüber der eingeschalteten Hilfsperson wei-
sungsbefugt und das Wirken der Hilfsperson damit wie eigenes Wirken 
der Körperschaft anzusehen ist.

2�6 Integrationsprojekte als Zweckbetriebe
2�6�1 Allgemeiner Zweckbetrieb
Ein Zweckbetriebsbereich ist dadurch gekennzeichnet, dass hier Leistun-
gen zur unmittelbaren Verwirklichung der satzungsmäßigen steuerbe-
günstigten Zwecke erbracht werden. Die steuerbegünstigten Zwecke sind 
in den §§ 65 bis § 68 AO beschrieben. In § 65 AO ist die allgemeine Zweck-
betriebsdefinition verankert. Nach dieser ist es, neben der Gesamtausrich-
tung auf die steuerbegünstigten, satzungsmäßigen Zwecke der Körper-
schaft, erforderlich, dass die steuerbegünstigten, satzungsmäßigen 
Zwecke nur durch einen solchen Geschäftsbetrieb erreicht werden kön-
nen.
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2�6�2 Zweckbetrieb nach § 68 Nummer 3� c) Abgabeordnung (AO)
Neben dieser allgemeinen Zweckbetriebsdefinition sind in der Abgaben-
ordnung weitere, einzeln näher beschriebene Zweckbetriebe definiert. Zu 
dieser zählen unter anderem gemäß § 68 Nummer 3. c) AO auch „Integ-
rationsprojekte im Sinne des § 132 Absatz 1 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch, wenn mindestens 40  Prozent der Beschäftigten besonders 
betroffene schwerbehinderte Menschen im Sinne des § 132 Absatz 1 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind“. Mit Blick auf den unterschiedlich 
hohen Mindestanteil von Menschen der Zielgruppe ist es also durchaus 
möglich, dass ein Integrationsprojekt zwar die Anforderungen des § 132 
SGB IX erfüllt, dies gleichwohl nicht zur Annahme eines – steuerbegüns-
tigten –Zweckbetriebes im Sinne des § 68 Nummer 3. c) AO mit der ge-
setzlichen Untergrenze von 40 Prozent führt. Die steuerlichen Anforde-
rungen sind damit höher als die sozialgesetzlichen. Im Bereich der 40- bis 
50-Prozent-Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen sind grund-
sätzlich sowohl die steuerlichen als auch die sozialgesetzlichen Anforde-
rungen an den Mindestanteil von Menschen der Zielgruppe eines Integra-
tionsprojektes erfüllt.

Für die Berechnung der Beschäftigungsquote ist nach Auffassung der Fi-
nanzverwaltung sinngemäß auf die Regelung in § 75 SGB IX abzustellen. 

Integrationsprojekt nach § 132 SGB IX

über 40  Prozent  unter 40  Prozent Ertragsteuern  
Zweckbetrieb nach § 68 andere Zweckbetriebe? (ESt, KSt, GewSt)
Nummer 3 c) AO  (zum Beispiel § 65 oder • Umsatzsteuer  
• ertragsteuerfrei § 66 AO) sonst: steuer- 19 Prozent
•  Umsatzsteuer 7  Pro- pflichtiger wirtschaftli-

zent unter den Voraus- cher Geschäftsbetrieb
setzungen von 12.9  • Ertragsteuern
Absatz 13 UStAE •  Umsatzsteuer 19  Pro-

zent

Das heißt 40-Prozent-Beschäftigungsgrenze als gesetzliche Untergrenze zur 
 Anerkennung von Integrationsprojekten als steuerbegünstigte Zweckbetriebe
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Es werden also grundsätzlich nur die Beschäftigten des Integrationspro-
jektes berücksichtigt, die auf Arbeitsplätzen im Sinne des § 73 SGB IX be-
schäftigt sind (vergleiche auch § 75 Absatz 1 SGB IX). Teilzeitbeschäftigte, 
die mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von weniger als 18 Stunden be-
schäftigt sind, sind damit nicht berücksichtigungsfähig, es sei denn, die 
(geringere) Teilzeitbeschäftigung ist aufgrund der Art und Schwere der 
Behinderung notwendig (§ 75 Absatz 2 Satz 3 SGB IX). Eine schwerbehin-
derte Person  kann nach diesen Grundsätzen nur dann als ganze Arbeits-
kraft angerechnet werden, wenn seine Wochenarbeitszeit mindestens 
18  Stunden beträgt. Bei einer wöchentlichen Beschäftigung von unter 
18 Stunden ist zur Berechnung der 40-Prozent-Quote nur im oben ge-
nannten Ausnahmefall eine quotale Berücksichtigung des betreffenden 
Arbeitnehmers möglich. Weitergehende Informationen zur Ermittlung der 
Arbeitsplätze und Anrechenbarkeit von Arbeitnehmern enthält die Ge-
schäftsanweisung der Bundesagentur für Arbeit zum Anzeigeverfahren 
nach § 80 Absatz 2 SGB IX (Stand 20. Dezember 2013).

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Beschäftigungsquote von 
40 Prozent grundsätzlich im gesamten Geschäftsjahr bestehen muss und 
eine Ausnahme hiervon nach Ansicht des Niedersächsischen Finanzge-
richts vom 14. Juni 2012 (Aktenzeichen: 5 K 117/11) auch für eine Anlauf-
phase zum Aufbau des Integrationsunternehmens nicht vorgesehen ist.

2�6�3 Weitere Zweckbetriebe 
Denkbar ist auch, dass ein Integrationsprojekt dem Zweckbetrieb der 
Wohlfahrtspflege nach § 66 AO unterfällt. Wohlfahrtspflege ist die plan-
mäßige, zum Wohle der Allgemeinheit wegen ausgeübte Sorge für not-
leidende oder gefährdete Menschen; die Sorge kann sich dabei auf das 
gesundheitliche, sittliche, erzieherische oder wirtschaftliche Wohl erstre-
cken und kann Vorbeugung oder Abhilfe bezwecken. Um diesen Zweck 
zu entsprechen, müssen die Leistungen einer Einrichtung in besonderem 
Maße, das heißt zu mindestens 2/3 Personen zugute kommen, die infolge 
ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands oder aufgrund ihrer 
wirtschaftlichen Notlage auf die Hilfe anderer angewiesen sind.
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Des Weiteren erwähnenswert sind zum einen die Einrichtungen der Für-
sorge für Blinde und Körperbehinderte gemäß § 68 Nummer 4 AO, bei 
denen es sich in der Praxis im Wesentlichen um Werkstätten handelt; zum 
anderen die Einrichtungen der Tag- und Nachtbetreuung sowie sonstige 
betreute Wohnformen gemäß § 68 Nummer 5 AO. Bei letzteren kann es 
sich um Betreuungs-, Ausbildungs- oder Qualifizierungsleistungen zum 
Beispiel im Bereich der land- und forstwirtschaftlichen, gärtnerischen oder 
handwerklichen Betriebe handeln.

Wenn ein Integrationsprojekt den speziellen Maßstab des § 68 Nummer 3. 
c) AO nicht erfüllt, ist nicht ausgeschlossen, dass ein anderer Zweckbetrieb 
aus dem Katalog der einzelnen Zweckbetriebe, aus dem Zweckbetrieb der 
Wohlfahrtspflege nach § 66 AO oder aber ein allgemeiner Zweckbetrieb 
nach § 65 AO vorliegt. Soweit eine Integrationsprojekt jedoch vornehm-
lich gegründet wird, um den umsatzsteuerrechtlichen Vorteil des ermäßig-
ten Steuersatzes zu nutzen, verfolgt die Gesellschaft neben ihren gemein-
nützigen Zwecken mit dieser gezielten Nutzung eines steuerlichen Vorteils 
durch eine eigens darauf ausgerichtete Gestaltung auch einen nicht ge-
meinnützigen Zweck, welcher einen Verstoß gegen das Ausschließlich-
keitsgebot (§ 56 AO) darstellt. Dieses kann nach Auffassung der Recht-
sprechung des BFH vom 23. Februar 2012 (Aktenzeichen: V R 59/09) in 
besonderen  Fällen zum vollständigen Verlust der Steuerbegünstigung 
führen.

2�7 Gemeinnütziges oder steuerpflichtiges Unternehmen?
Aus dieser Sachlage folgt, dass unter steuerlichen Gesichtspunkten zu-
nächst zu entscheiden ist, ob ein steuerpflichtiges oder ein gemeinnützi-
ges Integrationsunternehmen gegründet werden soll. Während ein steu-
erpflichtiges Integrationsunternehmen mit einem Anteil an Beschäftigten 
mit Behinderung zwischen 25 und 39,9  Prozent grundsätzlich in jeder 
Rechtsform (zum Beispiel Einzelkaufmann oder -frau, Kapital- und Perso-
nengesellschaften) gegründet werden kann, gibt das Steuerrecht für ge-
meinnützige Integrationsunternehmen weitere Vorgaben. Grundsätzlich 
können nur Körperschaften, also Vereine, Stiftungen, GmbH oder Aktien-
gesellschaften die Steuervergünstigungen in Anspruch nehmen. Gemein-
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nützige Unternehmen sind mit ihren Zweckbetrieben von der Körper-
schaftsteuer und Gewerbesteuer befreit, sie sind darüber hinaus berechtigt, 
Zuwendungsbestätigungen auszustellen. Sie können also Spenden emp-
fangen, die der Spender steuerlich geltend machen kann. Eine weitere 
Besonderheit des gemeinnützigen Integrationsunternehmens ist, dass kei-
ne Gewinnausschüttungen möglich sind, da alle Mittel für die satzungs-
gemäßen gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecke zu ver-
wenden sind.

2�8 Ertragsteuern
Bei Vorliegen des Katalogzweckbetriebs nach § 68 Nummer 3 c AO liegt 
Ertragssteuerfreiheit sowie grundsätzlich die Ermäßigung der Umsatzsteu-
er auf 7 Prozent vor. Wird die 40 Prozent-Grenze nicht erreicht, kann das 
Integrationsprojekt gleichwohl einem anderen Katalogzweckbetrieb oder 
dem allgemeinen Zweckbetriebsbegriff unterfallen (siehe oben 2.6). Falls 
das nicht der Fall ist, liegt ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb mit der Folge der vollen Ertrags- und Umsatzbesteuerung vor.

2�9 Umsatzsteuer
Unabhängig von der Umsatzsteuermäßigung auf sieben Prozent können 
Integrationsprojekte als Zweckbetriebe mit ihren Leistungen darüber hin-
aus einzelnen Befreiungsvorschriften des Umsatzsteuergesetzes unterlie-
gen. Damit einher geht insoweit das Verbot eines Vorsteuerabzugs für 
bezogene Leistungen. Zum Beispiel können Maßnahmen der beruflichen 
Qualifizierung durch das Integrationsprojekt der Umsatzsteuerbefreiung 
nach § 4 Nummer 21 oder Nummer 22 UStG unterliegen. Nach § 4 Num-
mer 22 UStG sind Veranstaltungen belehrender Art, die von Einrichtungen 
durchgeführt werden, die gemeinnützigen Zwecken dienen, umsatzsteu-
erbefreit. Arbeitsbegleitende Betreuungsleistungen durch Integrations-
projekte können nach § 4 Nummer 18 UStG begünstigt sein, nach dem 
Leistungen der Wohlfahrtsverbände und ihrer Mitglieder umsatzsteuerbe-
freit sind, wenn diese Unternehmer ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient. Schließlich 
können die Leistungen, die Ausfluss der Beschäftigung in den Integrati-
onsprojekten sind (Produktion, Handel, Dienstleistungen), nach Auffas-
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sung der Finanzverwaltung gemäß § 12 Absatz 2 UStG dem ermäßigten 
Steuersatz von sieben Prozent unterliegen.

Integrationsprojekte/Umsatzsteuerliche Behandlung

Integrationsprojekt nach § 68 Nummer 3� c) AO

Berufliche Qualifizierung Arbeitsbegleitende  Beschäftigung
Betreuung

Vermittlung in sonstige 
Beschäftigung

Zweckbetriebe – Ertragsteuerfrei

zum Beispiel § 4 Nummer 16 f  § 4  Ausfluss der Beschäf-
§ 4 Nummer (für Integrations- Nummer 18  tigung: Produktion, 
21, 22  fachdienste)  UStG (frei) Handel oder 
UStG (frei) UStG (frei) Dienstleistungen:

USt: § 12 Absatz 2 Num-
mer 8 UStG in Verbin-
dung mit 12.9 Absatz 

Insoweit kein Vorsteuerabzug 13 UStAE

§ 12 (2) § 12 (1) 
Nummer 8 UStG  
UStG (19  Pro-
(7 Prozent) zent)

 

Im Sinne einer Negativdefinition ist das Gesagte wie folgt einzuschrän-
ken: Integrationsprojekte können nach Ansicht der Finanzverwaltung mit 
der Ausführung ihrer Leistungen selbst keinen steuerbegünstigten Zweck 
erfüllen, weil sie keinen Beschränkungen in Bezug auf die Ausführung ih-
rer Leistungen unterliegen. Hier ist bei Überschreiten der Besteuerungs-
grenze in Höhe von 35.000 Euro grundsätzlich zu prüfen, ob die Einrich-
tung in erster Linie der Erzielung von zusätzlichen Einnahmen dient und 
die Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes deshalb zu versagen 
ist. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn 
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•  die besonders betroffenen schwerbehinderten Menschen im Sinne des  
§ 132 Absatz 1 SGB IX nicht als Arbeitnehmer der Einrichtung beschäf-
tigt sind, sondern lediglich zum Beispiel von Zeitarbeitsfirmen entliehen 
werden (die Entleihung von besonders betroffenen schwerbehinderten 
Menschen ist aber dann unschädlich, wenn sie über die von der Abga-
benordnung geforderte Quote von 40 Prozent hinaus beschäftigt wer-
den), oder

•  wenn die Einrichtung von anderen Unternehmern in die Erbringung 
von Leistungen lediglich zwischengeschaltet wird oder sich zur Erbrin-
gung eines wesentlichen Teils der Leistungen anderer Subunternehmer 
bedient, die nicht selbst steuerbegünstigt sind.

In diesen Fällen soll nach Ansicht der Finanzverwaltung der allgemeine 
Umsatzsteuersatz in Höhe von derzeit 19 Prozent zur Anwendung kom-
men.

Indizien dafür, dass ein Integrationsprojekt in erster Linie der Ausnutzung 
des ermäßigten Umsatzsteuersatzes, mithin der missbräuchlichen Ver-
schaffung von Steuervorteilen dient, sind insbesondere:
•  Das Integrationsprojekt verfügt nicht über eine nach Art und Umfang 

der erbrachten Leistungen erforderliche Geschäftseinrichtung.
•  Der ermäßigte Umsatzsteuersatz wird als Werbemittel genutzt, um ins-

besondere Geschäftsverbindungen zu nicht vorsteuerabzugsberechtig-
ten Leistungsempfängern anzubahnen.

•  Die Leistungen des Integrationsprojekts werden fast ausschließlich ge-
genüber nicht vorsteuerabzugsberechtigten Leistungsempfängern er-
bracht.

•  Es ist kein spezifisch geschultes Personal im medizinischen, psychologi-
schen, pädagogischen oder anderweitigen Bereichen vorhanden, das 
im Hinblick auf die besonderen Belange der besonders betroffenen 
schwerbehinderten Menschen geeignet ist, deren Heranführen an das 
Erwerbsleben zu fördern. Es ist allerdings zulässig, gleichwertige Ersatz-
maßnahmen vorzunehmen.
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•  Die besonders betroffenen schwerbehinderten Menschen sind nicht im 
eigentlichen Erwerbsbereich der Einrichtung beschäftigt, sondern über-
wiegend nur in Hilfsfunktionen.

Die Finanzverwaltung lässt zu, dass diese Anhaltspunkte aus Vereinfa-
chungsgründen unberücksichtigt bleiben, wenn der Gesamtumsatz der 
Einrichtung 17.500 Euro im Jahr je besonders betroffenen schwerbehin-
derten Menschen nicht übersteigt. Dies gilt auch, wenn der durch die An-
wendung des ermäßigten Steuersatzes im Kalenderjahr erzielte Steuervor-
teil insgesamt den um Zuwendungen Dritter gekürzten Betrag nicht 
übersteigt, den die Einrichtung im Rahmen der Beschäftigung aller beson-
ders betroffenen schwerbehinderten Menschen in diesem Zeitraum zu-
sätzlich aufwendet. Soweit nicht höhere tatsächliche Aufwendungen 
nachgewiesen werden, kann als zusätzlich aufgewendeter Betrag die 
Summe der Löhne und Gehälter zugrunde gelegt werden, die an die be-
troffenen schwerbehinderten Menschen ausgezahlt wird. Von dieser Sum-
me sind die Lohnzuschüsse Dritter aber abzuziehen. Als erzielter Steuer-
vorteil gilt die Differenz zwischen der Anwendung des allgemeinen 
Steuersatzes und der Anwendung des ermäßigten Steuersatzes.

Ermäßigter Steuersatz nach § 12 Absatz 2 Nummer 8 a UStG

Integrationsprojekt dient in erster Linie

Erzielung von Steuervorteilen

Schwerbehinderter Mensch ist „nur“ Leiharbeitnehmer
Integrationsprojekt ist nur zwischengeschaltet
Indiz: Fehlen einer angemessenen Geschäftseinrichtung, Wer-
bung mit niedrigem Steuersatz, Leistung überwiegend an 
nicht vorsteuerabzugsberechtigte Personen und Ähnliches
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kein ungerechtfertigter Steuervorteil

ja
Indiz: Gesamtumsatz I. Projekt ≤ 35.000 Euro oder Umsatz St
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je schwerbehinderter Mensch < 17.500 Euro
Differenz 19  Prozent – 7  Prozent ist größer als Zusatzauf-
wand für die schwerbehinderten Menschen
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In der Besteuerungs- und Betriebsprüfungspraxis von steuerbegünstigten 
Integrationsunternehmen ist aktuell zu erkennen, dass die Finanzbehör-
den den ermäßigten Steuersatz für einzelne Geschäftsfelder wie zum Bei-
spiel einen Cafébetrieb teilweise kritisch hinterfragen, wenn sie insoweit 
einzelne oder alle Kriterien der zusätzlichen Einnahmeerzielung als erfüllt 
ansehen. Dem geht aber regelmäßig eine Bewertung der entsprechenden 
Kriterien sowie eine Ermessensausübung durch die Finanzbehörden vor-
aus, die aus Sicht der Integrationsunternehmen immer auch von sachver-
ständiger Seite begleitet werden sollte.

2�10 Weitere Steuern
Gemeinnützige Integrationsprojekte genießen auch im Bereich der Erb-
schaft- und Schenkungssteuer und der Grundsteuer bestimmte Steuerver-
günstigungen.

2�11 Überblick über die wesentlichen steuerrechtlichen Normen
Gesetze Normen Regelungsinhalte

Abgabenordnung §§ 14, 51 –bis 68 AO Steuerbegünstigte Zwecke  
Definition Zweckbetriebe

Körperschaftsteuer  
Einkommensteuer

§ 5 Absatz 1 Nummer 9 
KStG § 10b EStG

Steuerbefreiung, Zweckbetrieb  
Spendenabzug

Gewerbesteuer §§ 3 Nummer 6, 8, 13, 20 
und 9 Nummer 5 GewStG

Steuerbefreiungen

Erbschaft-  
Schenkungssteuer

§ 13 Absatz 1 Nummer 16, 
17 ErbStG

Steuerbefreiungen

Grundsteuer §§ 3 und 4 GrStG Steuerbefreiung – Nicht für 
 Wohnzwecke

Umsatzsteuer §§ 4 und 12 UStG Steuerbefreiungen und 
 ermäßigter Steuersatz
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2�12� Gewerbliche Integrationsunternehmen
Integrationsunternehmen, die auf die Inanspruchnahme der Steuerver-
günstigungen des Gemeinnützigkeitsrechts verzichten, unterliegen mit ih-
ren Gewinnen der allgemeinen Ertragsbesteuerung, die sich aus der Ein-
kommen-/Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer zusammensetzt. 
Darüber hinaus unterliegen gewerbliche Integrationsunternehmen mit ih-
ren Leistungen dem Regelsteuersatz von derzeit 19 Prozent, soweit nicht 
entsprechende Steuerbefreiungen nach § 4 UStG oder eine ermäßigte Be-
steuerung von Leistungen nach den allgemeinen Grundsätzen des § 12 
Absatz 2 UStG beansprucht werden kann.
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3. Fazit

Integrationsprojekte verfolgen einen wichtigen sozialpolitischen Zweck 
von verfassungsrechtlichem Rang. Sozialrechtliche Bestimmungen geben 
den verschiedenen Integrationsprojekten eine Gestalt, aufbauend darauf 
sehen steuerrechtliche Normen bestimmte Begünstigungen vor, die so-
wohl den ertrags- als auch den umsatzsteuerlichen Bereich betreffen. 
Auch wenn diese Regelungen detaillierte Vorgaben enthalten, die eine 
Einzelfallbetrachtung in der Planungsphase eines Integrationsprojektes 
verdienen, bieten sich hier letztlich attraktive steuerliche Vorteile. Zur Er-
reichung der steuerlichen Vorteile der Gemeinnützigkeit bedarf es einer 
vorausschauenden Planung der steuerbegünstigten Satzungszwecke in 
Abstimmung mit der Finanzbehörde. Überdies zeigt die Erfahrung, dass 
der Nachweis der 40-Prozent-Quote gerade in der Startphase eines steu-
erbegünstigten Integrationsprojektes eine besondere Hürde für die Unter-
nehmensverantwortlichen bedeutet, von der Finanzverwaltung und 
Rechtsprechung gleichwohl uneingeschränkt gefordert wird. Aktuell ist 
zudem festzustellen, dass die Finanzbehörden im Rahmen turnusmäßiger 
steuerlicher Betriebsprüfungen die Zulässigkeit der Berechnung des ermä-
ßigten Steuersatzes kritisch hinterfragen, sodass diesem Thema aus Sicht 
der Geschäftsführung besondere Beachtung gewidmet werden sollte.

Daneben führt die Wahrnehmung der sozialen Verantwortung eines jeden 
Unternehmers im Rahmen eines Integrationsprojektes zu einer signifikan-
ten Außenwirkung. Ein Strauß von Fördermöglichkeiten bietet – neben 
den genannten Steuervergünstigungen – schließlich die Möglichkeit, die-
ses wichtige Engagement zu finanzieren.
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Arbeitshilfe zur Prüfung der Zielgruppenzugehörigkeit nach § 132 SGB IX
(Personenkreis der Integrationsprojekte)

A Zielgruppenzugehörigkeit ist in der Regel gegeben, wenn eine der folgenden 
Bedingungen vorliegt:

A1 geistige Behinderung bei einem Einzel-GdB = oder >50

A2 seelische Behinderung bei einem Einzel-GdB = oder >50

A3 Übergang aus dem Arbeitsbereich einer WfbM bei einem GdB = oder >50

A4 Übergang aus einer psychiatrischen Einrichtung (Konkretisierung erforderlich) bei ei-
nem GdB = oder >50

A5 Übergang aus Schule (Konkretisierung erforderlich) bei einem GdB = oder >50

B Zielgruppenzugehörigkeit wird unter Berücksichtigung der unter C und D ge-
nannten Kriterien genauer geprüft, wenn eine der folgenden Bedingungen 
vorliegt:

B1 schwere Körperbehinderung mit einem GdB = oder > 50

B2 schwere Sinnesbehinderung mit einem GdB = oder > 50

B3 schwerer Mehrfachbehinderung mit einem GdB = oder > 50

B4 Personen mit einem GdB von 30 oder 40 und mit Gleichstellung gem. § 2 Absatz 3 SGB IX

B5 Übergang aus dem Berufsbildungsbereich einer WfbM bei einem GdB = oder > 50

B6 Übergang aus psychiatrischer Einrichtung soweit nicht unter A4

B7 Übergang aus Schule soweit nicht unter A5

C Berufsbezogene Auswirkungen der Behinderung

C1 Besondere nachteilige Auswirkung der unter Punkt B genannten Behinderung auf das 
 Arbeitsleben liegt vor

C2 Vermittlung stößt trotz Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten und Einsatz des 
 Integrationsfachdienstes (IFD) auf besondere Schwierigkeiten

D Weitere Vermittlungshemmnisse zu den Behinderungen liegen vor und zwar:

D1 Langzeitarbeitslosigkeit (> 1 Jahr)

D2 Alter (> 50 Jahre)

D3 fehlende berufliche Qualifikation

D4 Sonstige:

N Nachweise für alle Fallgruppen unter A oder B:

N1 Anerkennungsbescheid über die Feststellung der Schwerbehinderung

N2 Gültiger Schwerbehindertenausweis

N3 Nachweis über Leistungen Dritter (Lohnkostenförderung et cetera)

N4 Arbeitsvertrag und gegebenenfalls. Anlagen zum Arbeitsvertrag
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Arbeitshilfe zur Prüfung der Zielgruppenzugehörigkeit nach § 132 SGB IX
(Personenkreis der Integrationsprojekte)
Nachweise in der Regel nur für die Fallgruppen unter B:
N5 Gleichstellungsbescheid falls Gruppe B 4

N6 Erläuterung der nachteiligen Auswirkungen der Behinderung auf das Arbeitsleben

N7 Nachweis der vorherigen Arbeitslosigkeit

N8 Darstellung des beruflichen Werdegangs und der fehlenden beruflichen Qualifikation

N9 Darstellung der sonstigen Vermittlungshemmnisse

Nachweise nur für Übergänger/-innen oder Abgänger/-innen:
N10 Darstellung über Verlauf und Dauer der zielgerichteten Vorbereitung bei Übergang aus 

WfbM oder psychiatrischer Einrichtung

N11 Entlasszeugnis bei Schulabgängern/-innen der Vielfalt und der Unterschiedlichkeit von 
Schulen und Schulabschlüssen sind dazu länderspezifische Festlegungen erforderlich.

Anmerkungen:
Für alle Fallgruppen gilt: Die Zielgruppe ist begrenzt auf schwerbehinderte Menschen ohne regu-
läre Beschäftigung, das heißt auf arbeitslose Personen oder Personen ohne den Status einer so-
zialversicherungspflichtigen Erwerbsarbeit.
Die Tätigkeit in einem Integrationsprojekt ist nicht die Regelform der Teilhabe am Arbeitsleben, 
weder für beruflich besonders beeinträchtigte, noch für schwerbehinderte Menschen generell. 
Diese Arbeitshilfe begründet kein automatisches Anerkennungsverfahren. Die Anerkennung der 
Zielgruppenzugehörigkeit erfolgt immer im Rahmen einer Einzelfallentscheidung des Integrati-
onsamts.
Die Nachweise zu N6, N7, N8 und N9 können gegebenenfalls in einem Bericht zusammengefasst 
werden. Die Berichterstattung kann zum Beispiel durch eine fachdienstliche Stellungnahme eines 
IFD oder einer anderen geeigneten Einrichtung erfolgen.
Zu A4: Wegen der Vielfalt und der Unterschiedlichkeit psychiatrischer Einrichtungen sind hierzu 
länderspezifische Festlegungen erforderlich.
Zu A5: Wegen der Vielfalt und der Unterschiedlichkeit von Schulen und Schulabschlüssen sind 
dazu länderspezifische Festlegungen erforderlich.
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Wir sind auch für Anregungen stets dankbar! Rufen Sie uns an oder schreiben Sie 
uns, wenn Sie Vorschläge zur Änderung oder Ergänzung haben!

  LWL-Integrationsamt Westfalen 
48133 Münster 
Telefon: 02 51 5 91-37 40 
Fax: 02 51 5 91-65 66 
Broschüren-Versand: 02 51 5 91-65 55 
E-Mail: integrationsamt@lwl.org
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